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S A T Z U N G 

des Vereins der „Freiwilligen Feuerwehr Waldmünchen“ 

in der Fassung vom 13.01.2023 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Freiwillige Feuerwehr Waldmünchen“. 

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Mit Eintragung führt er den 

Namenszusatz „e.V.“. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Waldmünchen. 

(4) Die Freiwillige Feuerwehr Waldmünchen ist Mitglied beim Kreisfeuerwehrverband 

Cham. 

(5) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Waldmünchen, 

insbesondere durch die Werbung und das Stellen von Einsatzkräften, der Förderung 

des Feuerschutzes sowie der Jugendarbeit. Dabei verfolgt er ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 

keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(3) Die Vereinsämter sind grundsätzlich Ehrenämter. 

 

§ 3 Vergütung für die Vereinstätigkeit 

(1) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Bei Bedarf können Vorstandsämter 

im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines 

Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen Aufwandsentschädigung – 

auch über den Höchstsätzen nach § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) – ausgeübt 

werden. 
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(2) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz 1 treffen der 

Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und 

die Vertragsbeendigung. 

(3) Die Vorsitzenden, die Schriftführer, die Kassiere sowie der Jugendwart können für ihre 

Tätigkeit eine pauschale Tätigkeitsvergütung im Umfang der Höchstsätze nach § 3 Nr. 

26a EStG pro Kalenderjahr erhalten. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

(4) Im Übrigen haben die Mitglieder des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach 

§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 

entstanden sind. 

(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von zwölf 

Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 

gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein 

müssen, nachgewiesen werden. 

(6) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 

Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt 

werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft und Datenschutz 

(1) Mitglieder des Vereins können sein: 

a. Feuerwehrdienstleistende (aktive Mitglieder) 

b. Ehemalige langjährige Feuerwehrdienstleistende (passive Mitglieder) 

c. Tätige Mitglieder 

d. Fördernde Mitglieder 

e. Kinder unter 12 Jahren 

f. Ehrenmitglieder 

(2) Zu den aktiven Mitgliedern zählen auch die Feuerwehranwärter (ab 12 Jahre bis unter 

18 Jahre). Tätige Mitglieder sind nicht im aktiven Feuerwehrdienst, helfen jedoch bei 

Vereinsfesten oder anderen Veranstaltungen. Personen, die aus dem aktiven 

Feuerwehrdienst nach langjähriger Tätigkeit ausscheiden, werden passive Mitglieder, 

andernfalls fördernde Mitglieder. Personen, die über einen zusammenhängenden 

Zeitraum von zwei Jahren nicht mehr tätig waren, werden fördernde Mitglieder. 

Entscheidungen hierüber trifft der Vorstand zum 31. Dezember für das Folgejahr. 

Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein insbesondere durch besondere 

finanzielle Beiträge oder besondere Dienstleistungen. 

(3) Aktive Mitglieder, die bereits Mitglied in anderen Feuerwehren sind, müssen bei der 

Aufnahme angeben, bei welcher Feuerwehr die Erfassung als Doppelmitgliedschaft im 
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Sinne von Art. 6 BayFwG erfolgen soll. Besteht der Vermerk „Doppelmitgliedschaft“ bei 

der Feuerwehr Waldmünchen, so sind dienstliche Ernennungen und die Übergabe von 

Dienstaltersabzeichen ausgeschlossen. Doppelmitgliedschaft bezeichnet die aktive 

Tätigkeit bei zwei Wehren mit unterschiedlichen Dienstherren. Besteht die 

Mitgliedschaft bei einer Feuerwehr im Gemeindegebiet von Waldmünchen, werden 

dienstliche Ernennungen und die Übergabe von Dienstaltersabzeichen nur 

vorgenommen, wenn dies der Betroffene ausdrücklich wünscht. 

(4) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich als 

Feuerwehrdienstleistende oder auf sonstige Weise um das Feuerwehrwesen 

besondere Verdienste erworben haben. Siehe hierzu § 15 der Satzung. 

(5) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins werden im Verein unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorgaben von den Mitgliedern folgende 

personenbezogene Daten erhoben: Name, Vorname, Anschrift, Geschlecht, 

Geburtsdatum, Telefonnummer(n), Kontoverbindungsdaten, Eintrittsdatum, 

Führerscheinklassen, E-Mail-Adresse(n), Funktionen im Verein, Dienstgrade in der 

aktiven Wehr, erhaltene Auszeichnungen und Ehrungen sowie durchgeführte 

feuerwehrtechnische Ausbildungen, Untersuchungen und Prüfungen. Diese Daten 

dürfen im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert werden. Als Mitglied 

des Kreisfeuerwehrverbandes muss die FFW Waldmünchen bestimmte Daten seiner 

Mitglieder weitergeben. Der Verein veröffentlicht die Daten seiner Mitglieder auf der 

Homepage nur, wenn die Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluss 

gefasst hat und das Mitglied nicht widersprochen hat. Der Verein stellt seinen 

Mitgliedern die gesetzlichen Informationen zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten im Gerätehaus zur Verfügung. 

 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Ein Aufnahmeanspruch 

besteht nicht. Die Zahl der Mitglieder ist nicht begrenzt. 

(2) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand einzureichen. Minderjährige 

müssen die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nachweisen. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, etwaige 

Ablehnungsgründe abzugeben. Eine Ablehnung ist nicht anfechtbar. Erworben wird die 

Mitgliedschaft mit Aushändigung und Übermittlung einer schriftlichen Bestätigung 

darüber, dass die Beitrittserklärung angenommen ist. Die Ablehnung der Mitgliedschaft 

ist ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Personen nach dem 55. Lebensjahr sind 
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anzuhalten, mit einer angemessenen Spende von mindestens 50 Euro zu einer 

gewinnbringenden Mitgliedschaft beizutragen. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet: 

a. mit dem Tod des Mitgliedes 

b. durch Austritt 

c. durch Streichung von der Mitgliederliste 

d. durch Ausschluss 

(2) Der Austritt ist wirksam, wenn er dem Vorstand gegenüber schriftlich unter Einhaltung 

einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Schluss eines Kalenderjahres erklärt 

worden ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es nach Entrichtung der Beiträge Anfang März des jeweiligen Jahres 

trotz zweimaliger Mahnung mit der Erfüllung seiner Beitragspflicht im Rückstand ist. 

Die Mahnung, die auch wirksam ist, wenn die Sendung unzustellbar ist, muss mit 

eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein mitgeteilte Anschrift gerichtet sein. 

Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten 

Mahnschreibens 3 Monate verstrichen sind. Dem Mitglied ist die Streichung schriftlich 

mitzuteilen.  

(4) Ein Mitglied kann bei wichtigem Grund oder aber wenn es gegen die Vereinsinteressen 

gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Vor der Entscheidung ist dem Betroffenen unter Setzung 

einer Frist von 1 Monat Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder persönlich 

gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen. 

(5) Dem Betroffenen ist der Ausschluss schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss 

steht ihm das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung 

muss innerhalb einer Frist von 1 Monat ab Zugang des Ausschlussschreibens beim 

Vorstand eingelegt sein und hat aufschiebende Wirkung. Ist die Berufung rechtzeitig 

eingelegt, hat der Vorstand sie der nächsten Mitgliederversammlung zur Entscheidung 

vorzulegen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschlussbeschluss als nicht erlassen. 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die 

Kassengeschäfte betreffen, entsprechend den steuerrechtlich bestimmten Fristen 

aufbewahrt. 
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§ 7 Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den aktiven, passiven und tätigen Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, 

dessen Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt. Eine Splitterung oder gar 

Zwölftelung der Jahresbeiträge erfolgt nicht. Feuerwehranwärter sind beitragsfrei. 

(2) Fördernde Mitglieder zahlen das Zweifache des festgesetzten Jahresbeitrages. Kinder 

von 0 bis 11 Jahre sind beitragsfrei. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit; hiervon unbenommen bleibt eine 

freiwillige Beitragsleistung.  

 

§ 8 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus folgenden Vereinsmitgliedern: 

a. Vorsitzende(r) 

b. zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende 

c. Schriftführer/in und Stellvertreter/in 

d. Kassier/in und Stellvertreter/in 

e. Kommandanten der Wehr und seinen Stellvertretern gemäß Wahl nach dem 

Bayerischen Feuerwehrgesetz, soweit diese dem Verein angehören und nicht 

in eine Funktion nach a) bis d) gewählt werden 

f. Gerätewart 

g. Jugendwart 

h. Damengruppensprecherin 

i. bis zu fünf eingesetzte Gruppenführer; soweit diese bereits Ämter nach a) bis 

g) ausüben, vermindert sich deren Anzahl entsprechend. 

j. zwei Vertrauensleute als Vertreter der dem Verein angehörenden Mannschaft 

(2) Die unter Abs. 1 a) bis d) genannten Vorstandsmitglieder werden von der 

Mitgliederversammlung auf sechs Jahre gewählt. Der Vorsitzende ist in geheimer 

Abstimmung zu wählen; er muss ein volljähriges Mitglied sein. Vorstand im Sinne des 

§ 26 BGB sind der Vorsitzende und seine beiden stellvertretenden Vorsitzenden. Sie 

sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die vertretenen Gruppenführer nach Abs. 1 i) 

werden auf Vorschlag des Kommandanten auf sechs Jahre in den Vorstand berufen. 

Die Vertrauensleute nach Abs. 1 j) werden auf sechs Jahre in geheimer Abstimmung 

gewählt. Vorstandsmitglieder dürfen an der Wahl der Vertrauensleute weder 
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teilnehmen noch als solche gewählt werden. Die Vertrauensleute sollen mindestens 

fünf Jahre aktiven Feuerwehrdienst geleistet haben. Die Vorstandsmitglieder bleiben 

auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur satzungsgemäßen Bestellung des 

nächsten Vorstandes im Amt. 

(3) Außer durch Tod erlischt das Amt eines Vorstandsmitgliedes mit dem Ausscheiden 

bzw. Ausschluss aus dem Verein, durch Amtsenthebung und Rücktritt. Die 

Mitgliederversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 

Mitglieder ihres Amtes entheben. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich 

ihren Rücktritt aus dem Vorstand erklären. 

 

§ 10 Zuständigkeit des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese 

Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende 

Aufgaben: 

a. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 

b. Einberufung der Mitgliederversammlung 

c. Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

d. Verwaltung des Vereinsvermögens und Buchführung 

e. Erstellung des Jahres- und Kassenberichts 

f. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von 

Vereinsmitgliedern 

g. Beschlussfassung über Ehrungen und Vorschläge für Ehrenmitgliedschaften 

(2) Bürgerlich-rechtliche und vertragliche Rechtsgeschäfte mit einer Wertobergrenze von 

mehr als 500 Euro sind für den Verein nur verbindlich, wenn der Vorstand mit einfacher 

Mehrheit zugestimmt hat. Die Vertretungsvollmacht des Vorstandes ist mit Wirkung 

gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung 

von und zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke (und grundstücksgleiche 

Rechte) sowie zur Aufnahme eines Kredits von mehr als 1.000 Euro die Zustimmung 

der Mitgliederversammlung erforderlich ist. 

 

§ 11 Sitzung des Vorstands 

(1) Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner 

Verhinderung von einem seiner Stellvertreter, rechtzeitig, jedoch mindestens eine 

Woche vorher einzuladen. Die Durchführung einer Sitzung im Wege der elektronischen 

Kommunikation oder in gemischter Form ist ebenfalls zulässig.  Der Vorstand ist 
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beschlussfähig, wenn mindestens sieben seiner Mitglieder anwesend/beteiligt sind. 

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. des die Sitzung 

leitenden Vorstandsmitglieds. Beschlüsse können auch schriftlich, telefonisch, per 

Telefax, E-Mail oder in einer Videokonferenz gefasst werden, wenn kein Mitglied des 

Vorstands diesem Verfahren wiederspricht. 

(2) Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll zu Beweiszwecken 

aufzunehmen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der 

Teilnehmer, die Art der Beschlussfassung, die Beschlüsse und das 

Abstimmungsergebnis enthalten. 

 

§ 12 Kassenführung 

(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden insbesondere aus 

Beiträgen und Spenden aufgebracht. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(2) Der Kassier hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung 

zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des 

Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von einem seiner Vertreter geleistet 

werden. 

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern zu prüfen. Sie ist der 

Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Kassenprüfer werden 

auf sechs Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt; es gelten die Bestimmungen 

für Vorstandsmitglieder entsprechend. Sie dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a. Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts, Genehmigung der 

Jahresrechnung, Entlastung des Vorstands 

b. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags 

c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer 

d. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins 

e. Beschlussfassung nach § 6 Abs. 5 der Satzung 

f. Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenämtern nach § 15 der Satzung 
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(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. 

Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 

des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. Die 

Mitgliederversammlung ist als Präsenzveranstaltung durchzuführen, soweit dies mit 

dem Verlangen beantragt wird. 

(3) Die Mitgliederversammlung kann entweder real oder virtuell erfolgen. Der Vorstand 

entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der 

Einladung mit. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt. Virtuelle 

Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom 

statt. Mitglieder müssen sich hierbei mit ihren Daten sowie einem gesonderten 

Passwort anmelden. Das Passwort ist nur für eine virtuelle Mitgliederversammlung 

gültig. Die Mitglieder sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten. Eine Weitergabe 

an dritte Personen ist nicht zulässig. 

(4) Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von 

einem seiner Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich 

oder in Textform durch öffentliche Bekanntmachung in der regionalen Presse (Chamer 

Zeitung sowie Mittelbayerische Zeitung) einberufen. Dabei ist die vorgesehene 

Tagesordnung mitzuteilen. 

(5) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere 

Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. In diesem Fall ist 

die Tagesordnung zu Beginn der Mitgliederversammlung entsprechend zu ergänzen. 

Bei Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung, die verspätet oder erst in der 

Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung über die 

Zulassung. 

 

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von einem 

seiner Stellvertreter oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann 

die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlvorgangs und der vorhergehenden 

Aussprache einem Wahlausschuss übertragen werden. 

(2) In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied – auch Ehrenmitglied – 

stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung, wenn mindestens 30 Vereinsmitglieder erschienen/beteiligt 

sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorsitzende verpflichtet, innerhalb von vier 
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Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 

einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen/beteiligten 

Vereinsmitglieder beschlussfähig. 

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung 

die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer 

Betracht. Zur Änderung der Satzung sowie zur Zulassung von nachträglichen Anträgen 

auf Ergänzung der Tagesordnung ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

(4) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter 

festgesetzt. Der Vorstand kann Beschlüsse der Mitgliederversammlung auch 

schriftlich, telefonisch, per Telefax, E-Mail oder sonstige vergleichbare sichere 

elektronische Wahlformen einholen. Die Abstimmung muss jedoch schriftlich 

durchgeführt werden, wenn mindestens ein Fünftel der teilnehmenden 

stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(5) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der 

Versammlung, die Zahl der erschienen Mitglieder, die Person des 

Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse 

und die Art der Abstimmung enthalten. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die 

Niederschrift einzusehen. 

(6) Für Wahlen gelten die Bestimmungen über die Beschlussfassung entsprechend. Der 

Versammlungsleiter kann dabei bestimmen, dass über mehrere zu wählende Ämter in 

einem Wahlgang abgestimmt wird. Erreicht jedoch im ersten Wahlgang kein Kandidat 

die absolute Mehrheit, ist die Wahl zu wiederholen. Erreicht auch im zweiten Wahlgang 

kein Kandidat die absolute Mehrheit, genügt im dritten und in weiteren Wahlgängen die 

einfache Mehrheit. Erreicht auch nach mindestens drei Wahlgängen kein Kandidat eine 

Mehrheit, kann der Versammlungsleiter bestimmen, dass das Los entscheidet. 

 

§ 15 Ehrungen 

An Personen, die sich im Feuerwehrwesen oder auf andere Weise besondere Verdienste um 

das Feuerwehrwesen erworben haben, kann verliehen werden: 

a) die Ehrenmitgliedschaft des Vereins 

b) ein Ehrenamt (z.B. Ehrenvorstand, Ehrenkommandant, etc.) 
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§ 16 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von vier Fünftel der erschienen Mitglieder 

beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins, bei Entziehung oder Verlust seiner 

Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an die Stadt Waldmünchen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 

im Feuerwehrwesen zu verwenden hat. Liquidatoren sind der 1. Vorsitzende oder einer seiner 

beiden Stellvertreter als je einzelvertretungsberechtigte Liquidatoren, soweit die Versammlung 

nichts anderes beschließt. 

 

§ 17 Inkrafttreten 

(1) Die Satzung vom 13.01.2019 wurde gemäß Beschluss der ordentlichen 

Mitgliederversammlung vom 13.01.2023 mit sofortiger Wirkung abgeändert. 

(2) Die bisherige Satzung vom 01.01.1997 ist seit 13.01.2019 außer Kraft. 

 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde zwar stets die männliche Form verwendet, umfasst werden hierbei aber 

natürlich alle denkbaren Geschlechtsformen. 


